
§ I. Die Anfänge Roms. 3

Älteste Gemeinde der Hausväter (patres-Patricier) aus
3 Stämmen, den Ramnes, Ti ties (vielleicht sabinisch) und
den Luceres (wahrscheinlich die auf dem Cälius angesie¬
delten Albaner. S. u. VI, a) bestehend. Jeder Stamm in
io Kurien und jede Kurie wieder in io Geschlechter (gentes)
geteilt. (Vgl. die attische Einteilung der jonischen Phylen
in Phratrien und Geschlechter in Abt. I, S. 13).

Neben diesen Vollbürgern schon früh Schutzverwandte,
die Klienten („Hörige“, doch nicht Leibeigene). Sie waren
durch Pietät an ihren Schutzherrn (patronus) gebunden und
wurden durch diesen vor Gericht vertreten, mussten ihm
aber dafür bestimmte Dienste leisten, auch dem Geldbe¬
dürfnis des Herrn in bestimmten Fällen aufhelfen (Mitgift bei
Verheiratung der Töchter u. a ). Sie trieben meist Gewerbe
und Kleinhandel. Eine Aufnahme unter die Geschlechter
war nicht ausgeschlossen; es gab „Hausväter geringerer Ge¬
schlechter“ (patres minorum gentium).

Zu den niederen Diensten in Feld und Haus wurden
Sklaven verwandt, aus denen eine Klasse der „Freige¬
lassenen“ hervorging.

Mit zunehmender Machterweiterung trat durch Hinzu¬
kommen der Bevölkerung unterworfener Gebietsteile und
Einwanderung ein neuer Stand zu den alten Vollbürgern
hinzu, die plebs. Die Plebejer zwar frei, auch zu den
Staatslasten verpflichtet, doch ohne Anteil an der Stadtver¬
waltung. Auch Eheschliessung mit Patriciern nicht rechts¬
gültig. Sie sassen als Grundbesitzer auf Bauernhöfen oder
waren in der Stadt als Handel- und Gewerbetreibende an¬

gesiedelt. (Vgl. die Periöken in Lacedämon).
V. Stadtverfassung. 1) Die Gemeindeversammlung

der Hausväter, nach Kurien zusammentretend (comitia curiata),
übt die Herrschaft (imperium) über die Stadt aus und über¬
trägt deren Machtbefugnisse an die von ihr gewählten Be¬
amten. 2) Die Gemeinde wählt sich durch Zwischenwahl
(interrex) einen Leiter (rex), den „König“, dem die kriegs¬
herrliche, priesterliche und richterliche Gewalt übertragen
wird. Sagenhafte Geschichten dieser „Könige“. (Romulus,
Numa Pompilius, Tullus Hostilius, Ancus Martius; Tarquinius
Priscus, Servius Tullius, Tarquinius Superbus). An jeden
von ihnen wird in der Sage etwas von der ältesten geschicht¬
lichen Entwickelung der Stadt geknüpft. 3) Dem König zur
Seite ein Rat der (Geschlechts-) Ältesten, der Senat. Aus
jedem Geschlecht einer, daher 300 an Zahl.
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